Geschichte des Verhältnisses von Kirche und Staat 
Begriffsklärung:


Kirchenrecht






Staatskirchenrecht oder Religionsrecht

Ist das KR von Christus eingesetzt? Wie kam es zu heutigen Rechtsformen? Warum nennt die Kirche ihr Rechtsbuch Codex?


1. Märtyrerkirche 

Viele Heilige unserer Altäre stammen aus dieser Zeit (Urs, Viktor und Verena).

Der Kirchenrechtler Tertullian verlangt „Religionsfreiheit“ für die Christen.
2. Staatskirche ab 380; Konstantinische Wende 313
Der Rechtsstatus von Nichtchristen, Häretikern und Heiden wird verschlechtert.
Das ius sacrum (Religionsrecht) wird zum ius publicum (staatlichem Recht).
Die Institutionalität des „Geschwisterpaars“ Kirche und Staat beeinflussen sich.

Die Libertas Ecclesiae (die Freiheit der Kirche im Staat) wird ein Dauerthema.
3. Gregorianische Reform oder Papstrevolution (11. Jh.)
Das Problem: Die Investitur (Amtseinsetzung) von Klerikern wird von Laien zu politischen und ökonomischen Zwecken missbraucht. Vorher war der Kaiser der Stellvertreter Christi und der Papst nur der Stellvertreter Petri. Danach?
Es ist die Geburtsstunde des modernen Rechtssystems in der Kirche.
Das kanonische Recht Gregors VII. grenzt sich ab vom staatlichen, römischen Recht und wird zum Vorbild für viele Organisationen Europas.

4. Protestantische Revolution (16. Jh)
Religionskriege zerstören die religiöse Einheitskultur des Mittelalters.
Der Staat sucht nach einer Möglichkeit in Frieden zusammenleben zu können.

Die Kirchen schliessen ihre Mitglieder enger an sich. Wer ist Mitglied? Ein barockes Zeremoniell in Architektur und Liturgie prägt die Gegenreformation.
5. Französische Revolution 
Das Bündnis von Thron und Altar zerbricht.
Die Restauration setzt das Bündnis wieder ein.

Die Juli-Revolution 1830 zerstört das Bündnis in vielen Ländern endgültig.

Güter werden säkularisiert und die Kirche wird dem Staat untergeordnet.
Das Lehramt verurteilt den demokratischen, liberalen Rechtsstaat.

Die Kirche schottet sich ab von der bösen Welt (sprich Staat) durch das Milieu.

Der Katholizismus macht erste Gehversuche im neuen Rechtsstaat

6. Vaticanum II und CIC 1983
Paul VI. verkündet das Ende der konstantinischen Ära. Der Anschluss an den modernen demokratischen Rechtsstaat wird gesucht (Vat. II. DH; GS).
§ 1 Kirche – Staat
Aus der Sicht einer Religionsgemeinschaft

I. Kirche – Staat im 1. Jahrtausend
1. Antike

1.1. Theoriebildung

In der antiken Kulturwelt gehören Staat und Religion unlösbar zusammen. Selbst Plato war der Ansicht, es lasse sich eher eine Stadt in den Wolken bauen, als ein Staat ohne Götter. Der römische Staat mit seiner scheinbaren Toleranz bildete keine Ausnahme. 

- Eine kleine jüdische Sekte, christiani genannt, teilt mit den Juden den ausschliesslichen monotheistischen Gottesglauben, der einen noch so formalen Kaiserkult verbietet. Diese Gruppe ist zudem im Unterschied zu den Juden an keine Nationalität gebunden (Gal. 3,28). Zudem wurde diese Glaubensgemeinschaft durch eine staatskritische Haltung geprägt.
1.2. Fakten

Märtyrerkirche: Sobald die Christen aus dem Schatten der geduldeten jüdischen Religion heraustraten, setzten die Verfolgungen ein. Kaiser Diokletian regte den letzten Versuch 303 und 304 an, das Christentum ganz auszurotten, um den für das zerfallende Reich notwendige Kaiserkult zu retten.
Der „Menschenrechtler“ und Kirchenrechtler Tertullian macht geltend, dass es ein Menschenrecht (humanum ius) und eine Sache natürlicher Freiheit für jeden ist, das zu verehren, was er für gut hält, was zu einer Krise der antiken politischen Theologie führt. 
Konstantinische Wende
311 erging das erste Toleranzedikt, 313 das Mailänder Toleranzedikt von Kaiser Konstantin. 

- Das Christentum wird mit anderen Religionen rechtlich gleichgestellt. 

- Die Kirche wird für erlittene Verluste entschädigt.

- Konstantin propagiert den Übertritt zum Christentum und lässt sich taufen. 
Staatskirche
Kaiser Theodosius erklärt das Christentum zur Staatsreligion. Mit seinem Edikt (28. Februar 380) wurde 

- das rechtgläubige (nicänische) Christentum zur rechtlichen Alleinherrschaft gebracht.

- Er minderte den Rechtsstatus der christlichen Häretiker.

- Er ging gegen das Heidentum vor.

- Die Lehre von Staat und Kirche und ihre Ordnung gelten als ius publicum, das kraft kaiserlicher Autorität erlassen wurde. Kaiserliche Verfügungen trennten Dogma von Häresie und Schisma.

Einfluss der Märtyrerkirche und der Staatskirche auf das heutige staatskirchenrechtliche Denken.

- Seit der Märtyrerkirche ist die Dualität von geistlicher und weltlicher Gewalt, von Kirche und Staat, eine wesentliche christliche Mitgift der europäischen Freiheitsgeschichte. Auf diese Tradition der Religionsfreiheit in der Märtyrerkirche (Tertullian) wird die Konzilserklärung über die Religionsfreiheit "Dignitatis humanae" (1965) zurückgreifen, nach der endgültigen Abkehr der kath. Kirche von der sogenannten "Konstantinischen Epoche" im Zweiten Vatikanischen Konzil. 

- Mit der Erhebung zur Staatsreligion fand der herkömmliche Verfassungsgrundsatz auf die christliche Kirche Anwendung: das Religionsrecht (ius sacrum) ist ein Teil des öffentlichen Rechts (ius publicum). 
- Der römische Kaiser erlässt die für die Kirche geltenden Gesetze.

- Er beruft Synoden und Konzilien ein und entscheidet Glaubensfragen.

In der griechischen und russischen Orthodoxie spielt auf diesem Hintergrund die Eigenständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat eine vergleichsweise geringe Rolle. Als Idealvorstellung ist bis in unsere Gegenwart der Gedanke von der symphonia zwischen weltlicher und geistlicher Macht leitend. Dieses System wird Cäsaropapismus genannt. 
In der abendländischen Westhälfte erlebte die Kirche ebenfalls eine Epoche des staatlichen Einflusses: Das Bündnis von Thron und Altar oder das Konstantinische Zeitalter. In den schweizerischen Volkskirchen lebt diese enge Verbundenheit zwischen Kirchegemeinde und politischer Gemeinde noch heute in Restbeständen fort. 

Die Institutionalität des "Geschwisterpaars" Kirche - Staat wird sich instititutionengeschichtliche gegenseitig beeinflussen.
Das Imperium Romanum zersplitterte sich in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts (476, Roma ex). Der Kirche gelang es dabei "die theokratischen Ansprüche des Staates durch die Theorie von Grenzen und Aufgaben der Gewalten des Staates und der Kirche zu ersetzen." Die Kirche kann sich als eine vom Staat unterschiedene, selbständige Grösse etablieren. Der Kampf der Kirche um ihre Freiheit wurde ein Grundthema der folgenden 1500 Jahre („libertas Ecclesiae“).

2. Mittelalter

2.1. Theoriebildung

Grundlegend für die Bestimmung des Verhältnisses Kirche und Staat wurde die Staatslehre von Augustinus (354-430) ("De civitate Dei"). Er unterscheidet die civitas Dei als die Institution der Gläubigen von der civitas terrena, deren Bürger die eigenen Götter dem wahren Gott vorziehen. Die beiden Sphären bleiben vielfältig aufeinander bezogen. So dient die civitas terrena dem irdischen Frieden und der irdischen Gerechtigkeit und wird dadurch - mindestens in gewissem Sinn- Stütze und Helferin der civitas Dei. Augustinus beschränkt damit den Staat auf säkulare Zwecke. Im Anschluss an "De civitate Dei" hebt die kirchliche Lehre die grundsätzlichen Eigenständigkeit der beiden Gewalten hervor. 
Die kirchliche Lehre begründet die Überordnung der Kirche über den Staat. Auf der Grundlage der augustinischen Vorstellung formuliert Papst Gelasius I (492-496) im 5. Jahrhundert die Lehre von den zwei Gewalten, die so genannte Zwei-Schwerter-Theorie. Mittelalterlichen Theorien verstanden die Welt als das einheitliche Corpus Christianum.
Der päpstliche Weltherrschaftsanspruch kann im Investiturstreit weitgehend durchgesetzt werden. 

- potestas indirecta in temporalibus: Im Investiturstreit kämpfte Papst Gregor VII. (1073-1085) nicht nur für die libertas Ecclesiae, sondern auch für die Supramatie innerhalb des Corpus Christianum.
- potestas directa in temporalibus: Zur höchsten Entfaltung des Suprematieanspruch des Papstes kommt es unter Bonifaz VIII. (1294- 1303). Die Bulle "Unam sanctam" (1302) bezeichnet den Papst als Quelle beider Gewalten. 
a) Die Kaiserlicher Auffassung der Zwei-Schwerter-Theorie: geht von der Gleichrangigkeit und Gottunmittelbarkeit der weltlichen Gewalt gegenüber der geistlichen aus. Gott leiht direkt dem Papst und dem Kaiser je ein Schwert, (Ghibellinen).
b) Die Kuriale Doktrin der Zwei-Schwerter-Theorie: Gott habe beide Schwerter dem Petrus und seinen Nachfolgern anvertraut. D.h. mit anderen Worten diese Lehre leugnete die Autonomie des Politischen gänzlich, (Guelfen).
Diese Lehre der potestas directa blieb blosse Theorie. Aber der Machtkampf schwächt sowohl die Kirche als auch das Heilige Römische Reich. 

In der Zeit der Auseinandersetzungen zwischen Papst und Kaiser schuf Thomas von Aquin (1225-1274) die gedanklichen Grundlagen für die neue kirchliche Lehre. Er unterschied die zwei Grössen Kirche und Staat nach ihrem finis ultimus.
Einfluss des Thomas auf das staatskirchenrechtliche Denken seiner Kirche: Für Robert Bellarmin (1542-1621) und Francisco Suarez (1548-1617) ist der Staat eine der Kirche nicht unterworfene Grösse mit voller Souveränität. Die Kirche beansprucht allerdings die potestas ecclesiae indirecta in temporalibus. 
Diese neue Lehre erlangte unter Papst Leo XIII. (1878-1903) massgebliche Bedeutung. In seiner Enzyklika "Immortale Dei" (1885) hält Leo XIII. fest: "So hat Gott die Sorge für das Menschengeschlecht zwei Gewalten zugeteilt: der kirchlichen und der staatlichen. Der einen obliegt die Sorge für die göttlichen Belange, der anderen für die menschlichen.“ Aus dieser Koexistenz leitet Leo XIII. die Notwendigkeit ab der ordinata colligatio in Analogie zum Verhältnis von Körper und Seele.
Er eröffnete den Weg zur Anerkennung der rechtsstaatlichen, weltanschaulich neutralen Demokratie.
2.2. Fakten

Entgegen diesen Theorien erreichte der ökonomische Einfluss auf die Kirche im so genannten Eigenkirchenwesen seinen Höhepunkt im fränkischen Reich des 8. und 9. Jahrhunderts. Der adelige Grundherr besass als Eigenkirchherr bestimmte Rechte über die Kirche. Negative Folgen waren: Zweckentfremdung des kirchlichen Vermögens und der kirchlichen Einkünfte; Einsetzung ungebildeter oder unfähiger Männer als Geistliche; Auflösung der kirchlichen Disziplin.
Kaiser Karl der Grosse führte als Entschädigung für die vorausgegangene karolingische Säkularisationen von Kirchengut im 8. Jahrhundert den so genannten Geistlichen Zehnt ein, d.h. eine Kirchensteuer.
Dabei sind zwei Denkmuster bis heute in Europa prägend geblieben:

- Eine Säkularisation von Kirchengut wird mit einer finanziellen Entschädigung des Staates beglichen.
- Das Kirchensteuermodell wird sich im nördlichen Europa zur Finanzierung der Kirchen durchsetzen.
Die Vermischung von weltlichen und geistlichen Aufgaben sollte ein Kennzeichen des ganzen mittelalterlichen Corpus Christianum sein. Kaiser Otto d. Gr. (936-973) stattet Bistümer und Abteien mit politischen Herrschaftsrechten aus (Münz-, Zoll-, Markrechte u.a.m.). Es werden ihnen bedeutende Gebiete zugewiesen, die sich keineswegs mit den Grenzen der Diözesen oder Abteien decken müssen. Auch Äbtissinnen werden so zu Trägerinnen von weltlicher und kirchlicher Jurisdiktion. Die geistlichen Fürstentümer fanden erst kurz vor dem Untergang des alten Reiches von 1803 ihr Ende.
Die Vermischung von Religion und Politik rief die kirchlichen Reformbewegungen des 10.-12. Jahrhunderts hervor (Cluny) Diese betonen die Überordnung der geistlichen über die weltliche Macht. 
Der Zerfall der Reichsidee führt zum Erstarken der neuzeitlichen Nationalstaaten. In der Theorie wurde die Unterordnung der Kirche unter den Staat vertreten. Die Reformkonzilien des 15. Jh. bekämpften die päpstliche Herrschaft innerkirchlich in Theorie und Praxis. Beides (Unterordnung; Konziliarismus) vermochte sich innerkirchlich nicht durchzusetzen. 

Die politische Welt dagegen war von den nationalkirchlichen Strömungen beherrscht. Die Fürsten und die Städte nahmen die Verwaltung der Kirche in ihre Hand. Beide profitierten vom Niedergang der kirchlichen Verwaltung.Die neuen Territorialstaaten und die Städte verschafften sich Aufsichtsrechte und Verwaltungsrechte über die Kirchen und die kirchlichen Vermögen, die vielfach zu Patronatsrechten anwuchsen. Das Modell der Kirchgemeinde ist eine Weiterentwicklung dieser Patronatsrechte, bei gleichzeitiger Ausgliederung aus der politischen Gemeinde.
Dieses sogenannte vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment fand seine Umsetzung in verschiedenen katholischen Fürstenhäusern. Z.B. Rudolf IV. von Österreich (geb. 1365) meinte, er wolle in seinem Land Papst, Erzbischof, Bischof Archidiakon und Dekan sein. Damit waren die Voraussetzungen für die Ausbildung des reformatorischen Landeskirchentums geschaffen.
II. Kirche – Staat im 2. Jahrtausend
1. Die Papstrevolution des 11. Jahrhunderts

Vor dem 11. Jahrhundert kontrollierten Laien als Landeigentümer nicht nur Land und Einkommen der Kirche. Auch die Befugnis zur Berufung auf Kirchenämter ("Pfründen") war sehr einträglich. Die Priesterehe (Nikolaitismus) war nicht nur eine moralische Frage, sondern auch eine soziale, politische und wirtschaftliche. Die Heirat führte die Priester in die Feudalstruktur hinein. Sie führte dazu, dass Kirchenämter auf die Söhne vererbt wurden bzw. gekauft wurden (Simonie). Wenn Kirchenämter nicht erblich sind, konnte die Berufung auf sie (die Investitur) in Laienhänden sein?

Um 1000 galt die Kirche nicht als sichtbares, juristisch definiertes Gebilde, das der politischen Gewalt gegenüberstand. Man fasste die Kirche auf als das christliche Volk, das von weltlichen und geistlichen Herrschern regiert wurde (Stichwort regnum et sacerdotium). In der juristischen und politologischen Literatur wird diese Auseinandersetzung als Papstrevolution bezeichnet. Sie begann damit, den Heiligen Kaiser - der Jahrhunderte lang die führende Rolle im Leben der Kirche gespielt hatte - zu einem einfachen Laien zu machen. "Der Geringste im Reiche des geistlichen Schwertes ist grösser als der Kaiser, der bloss das weltliche Schwert schwingt." Die Entsakralisierung des Kaisertums verschob nachhaltig die religiös-kulturellen Grundlagen der (früh-)mittelalterlichen Herrschaftsordnung. Aus den Kämpfen und Kompromissen des Investiturstreits entstanden so "die ersten weltlichen Theorien des Staates und des westlichen Rechts".
Die Papstrevolution des 11. Jh. hatte erstmals einen eigenständigen 'geistlichen Bereich' gegenüber dem 'weltlichen Bereich' behauptet. Seit Gregor VII. nahm die Kirche viele Merkmale des modernen Staates an: Sie versteht sich als unabhängige, öffentliche Gewalt. Die Kirche übte gesetzgebende, ausführende und rechtssprechende Gewalt eines modernen Staates aus. Sie entwickelte ein rationales System der Rechtswissenschaft, das kanonische Recht. In Form der Tauf- und Sterbeurkunden führte sie faktisch eine Art Personenstandsregister. Das zentrale Merkmal moderner Staatlichkeit fehlt dieser protomodernen Organisationsstruktur gänzlich. Zur Neuheit des modernen Rechtssystems, d.h. des Kirchenrechts, gehörte nicht nur die Kirchenreform. Es zählt auch der Ausbau der geistlichen Interventionsfähigkeit in die weltliche Politik mittels 'interventionsfähiger' Orden (Dominikaner und Franziskaner; Inquisition).
Die societas christiana wird mit der mittelalterlichen Kathedrale verglichen. Sie steht für das Projekt einer kosmischen, politischen und theologischen Harmonie zwischen Gott, Kirche und Christenheit. Dieses Gesamtkunstwerk mittelalterlichen Lebens ist das Ergebnis eines erbitterten Machtkampfes zwischen Kirche und Welt.
1. Kosmologisch: Das mittelalterliche Weltbild ist kein Abbild der himmlischen Ordnung, wie noch die Fresken in romanischen Kirchen, sondern gehorcht einer eigenen Harmonie. Sie ist eine vom göttlichen Licht durchscheinende Architektur. Sie findet ihre Statik, ihre Legitimität im Jenseits, in der Theologie.

2. Herrschaftssoziologisch: Der hierarchischen Weltordnung entspricht nicht nur die Gesellschaftsordnung als ständische Verfassung, sondern auch die kirchliche Ordnung mit ihrem Zwei-Klassen-Charisma von Klerus und Laien. Diese geistliche und kirchliche Ordnung ist hier-archisch. Am Anfang (arché) steht das Heilige (hieron), d.h. die souveräne göttliche Offenbarung als Grund aller Ordnung und Vernunft. Bisher war der Papst Petri Stellvertreter. Und welche war nun die zündende neue Idee der Reformpäpste, die das zweite Jahrtausend politisch prägte? 

3. Theologisch wird diese Kathedrale errichtet vom doctor angelicus. Sein Wirken fällt in's 13. Jh. Thomas OP sorgte für den intellektuellen Anschluss an "den Diskurs der mittelalterlichen Moderne". Seine Summa, wie seine "Quastiones disputatae" verkörpern eine Kirche, die aus der "päpstlichen Revolution" bereits siegreich hervorgegangen ist. Der Dominikanerorden interveniert in die Gesellschaft mit Predigten in der Volkssprache. Schon im 14. Jh. sollte das thomasische Denken keine mehrheitliche Zustimmung finden. Mit dem Thomismus hat die kath. Kirche im 19. Jh. eine Antwort auf die französische Revolution, den Liberalismus und den Nationalismus gesucht.
2. Die protestantische Revolution

Mit der Reformation, der protestantischen Revolution, und den Religionskriegen wurde die religiös-kirchliche Einheitskultur des Mittelalters zerstört. Die Kirche hatte ihr Interpretationsmonopol eingebüsst. In den Religionskriegen begann der Staat sich auf sich selbst zu stellen. Für den Staat konnte nicht mehr die Frage im Vordergrund stehen, welches die wahre Religion sei, sondern wie man wieder in Frieden zusammen leben könne. Daraus wird sich die neuzeitliche Unterscheidung von Moralität und Legalität entwickeln.

Im Unterschied zum Europa nach der Französischen Revolution, in dem der säkulare Staat seine Legitimation aus einer freien Vernunfteinsicht, aus dem Willen des Volkes, aus den übergeordneten Interessen der Nation, oder aus ähnlichen areligiösen Motiven zu gewinnen suchte, stand in der Frühen Neuzeit eine nichtreligiöse Legitimationsquelle noch nicht zur Verfügung. Der Staat blieb auf die Religion (kath, ref. oder calv.) angewiesen. 

In protestantischen Territorien zeigte sich die Differenzierung von Kirche und Staat im landesherrlichen Kirchenregiment, d.h. in der Unterordnung der Kirche unter den Staat. In kath. Territorien wurde die vormoderne Einheit von "Thron und Altar" unverändert beibehalten. Ein Verkirchlichungsprozess mit festen, formalen Kirchenmitgliedschaften und Grenzziehungen zur Umwelt beginnt und findet seinen Höhepunkt in den Ekklesiologien des 19. und 20. Jh.

2.1 Die Verkirchlichung der Kirchenmitgliedschaft

Der im Hochmittelalter einsetzende Wandel von einem sakramental-pneumatologischen zu einem juridisch-soziologischen Kirchenverständnis rückte die politisch-rechtlich-institutionelle Seite der Kirche ins Zentrum des Interesses. In der Gegenreformation wurde die noch verstärkt. Von Robert Kardinal Bellarmin stammt die Definition der Kirche, die seit der Gegenreformation bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil nahezu unwidersprochen in Geltung steht. Die Kirche ist eine "Gemeinschaft von Menschen (coetus hominum), die durch das Bekenntnis desselben christlichen Glaubens und den Empfang derselben Sakramente verbunden sind, unter der Leitung ihrer rechtmässigen Oberhirten und des alleinigen Stellvertreters Christi auf Erden, des römischen Papstes"(vgl. c. 205). Damit ist die Kirche „nicht eine Gemeinschaft freiwilliger Mitgliedschaft oder gar eines Zusammenschlusses, sondern ein coetus vocatorum" 

2.2 Barocke Repräsentationsformen

Die Stilformen des Barock prägten nicht nur künstlerisch, sondern auch ideologisch einen Lebensmodus. Der vom Papst und der hohen Geistlichkeit vertretene Katholizismus wird immer repräsentativer und höfischer, im Gegensatz zum Protestantismus, der immer bürgerlicher wird. Die Sakralarchitektur wurde zum Abglanz himmlischer Herrlichkeit. Die Verbindung zwischen kirchlicher und weltlicher Herrschaftsrepräsentation, die für die Geschichte der röm-kath. Kirche seit der konstantinischen Reichskirche kennzeichnend war, wird wieder intensiviert. 

Die Fraszinationskraft dieser Formen bei breiten Schichten sollte mit dem Siegeszug der aufklärerischen Rationalität dem Spott anheimfallen. Mit der Französischen Revolution zerbrach dieses barocke Zeremoniell im staatlichen Umfeld. Die im 17. Jh. ausgeprägte barockkirchliche Repräsentationspraxis hat den Untergang der politischen Barockrepräsentation unbeschadet überstanden. In massiver Frontstellung gegenüber den alten Gegnern von Reformation und Humanismus und den neuen Feinden von Liberalismus, Revolution und Aufklärung wird das barocke Ideal zu ungeahnter Perfektion gesteigert.

3. Die Französiche Revolution

Die Differenzierung von Religion, Politik und Kultur; von Kirche, Staat und Gesellschaft, alles Postulate der Französischen Revolution haben sich durchgesetzt. Die Kirche geriet in eine im christlichen Abendland nie gekannt Defensive. Die Forderung Religion zur Privatsache zu erklären und das traditionell Bündnis von 'Thron und Altar' aufzukündigen, war völlig inakzeptabel für die damalige Kirche. Die Enthauptung Ludwigs XVI. bedeuteten für das barock-triumpalistische Selbstverständnis der Papstkirche eine schwere Traumatisierung. Das Lehramt der Kirche sollte sich zur neuzeitlichen Freiheitsgeschichte über Jahrhunderte negativ äussern und dadurch die neuen Fronten zwischen Kirche und modernem Bewusstsein derart verhärten, dass kath. Glaube und bürgerliche Moderne bis heute vielfach als unvereinbar gelten. 

Als es nach der Niederlage Napoleons zur Restauration des bourbonischen Königtums kam, glaubte die Kirche, eine produktive Auseinandersetzung mit dem modernen Verfassungsstaat sei damit überflüssig geworden. 
Mit der Festschreibung individueller Freiheitsrechte zielt der moderne Verfassungsstaat gerade auf eine Begrenzung staatlicher Macht ab und eröffnet damit auch für die Kirche neue Handlungs- und Bewegungsspielräume in der modernen Gesellschaft.

Mit der Juli-Revolution von 1830 kam für Frankreich das Ende der Restaurationsbemühungen des ancien régime. Alle Bemühungen im französischen liberalen Katholizismus, die sich jetzt um Aussöhnung der Kirche mit dem konstitutionellen Staat bemühten, wurden vom Papst Gregor XVI. vehement zurückgewiesen.

3.1 Säkularisation


Im Gefolge der Französischen Revolution und der napeleonischen Neuordnung kam es in Frankreich und in den deutschen Staaten zur Entfeudalisierung der Kirche und damit zum Untergang des alten reichskirchlichen Systems. Mit der Säkularisierung von Kirchengütern, der Aufhebung von Klöstern und kurfürstlichen Bistümern etc. verlor die Kirche die bisherige staatliche Macht- und Herrschaftsbefugnisse. 

Die Kirche sah sich den Herrschaftsansprüchen einer säkularen staatlichen Bürokratie gegenüber, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nach staatlichen Gesetzen zu regulieren beanspruchte. Die Frage nach dem Stellenwert der Kirche im öffentlichen Leben, das Problem ihrer Ein- bzw. Unterordnung unter den säkularen Staat, sollte zu einem heftig umstrittenen Jahrhundertthema (19. Jh.) werden.
3.2 Die katholischen Reaktion

3.2.1 Die lehramtlichen Reaktionen lassen nicht auf sich warten

SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
In der Enzyklika Mirari vos (1832) von Gregor XVI. wurde die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Meinungs- und Pressefreiheit als "seuchenartige Irrtümer" bezeichnet. 

SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Der Syllabus errorum, ein Verzeichnis der hauptsächlichsten Irrtümer unserer Zeit im Anschluss an die Enzyklika Quanta Cura (1864) von Papst Pius IX. führte 80 zu verurteilende Thesen neuzeitlichen Denkens auf: Eine globale Absage des Katholizismus an die Moderne.
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Die Unfehlbarkeitserklärung und der Jurisdiktionsprimat des Vaticanums I (1870) können ebenfalls als Fortschreibung der Verwerfungsgeschichte gelesen werden. Sie können aber auch anders verstanden werden.
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h
Der Antimodernisteneid im 20. Jh. setzte diese Tradition fort, die die Kirche in eine Fundamentalopposition zum Verfassungsstaat und zu den Bürger- und Menschenrechtserklärungen der Neuzeit brachte.

Erst im Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) konnte das Trauma der Franz. Revolution aufgearbeitet werden. 
3.2.2 Abschottung von der bösen Welt (sprich vom bösen Staat) und Milieubildung


Die ultramontane Bewegung, d.h. eine zentral auf den Papst 'jenseits der Berge' zugeschnittene Kirche sah die überlieferten Plausibiliäten des kath. Glaubens durch den säkularen Staat und den liberalen Zeitgeist frontal bedroht. Gegen alle Verständigungsversuche zwischen kath. Theologie und neuzeitlicher Freiheitsphilosophie wurde eine betont vorneuzeitliche Tradition gepflegt in Theologie und Frömmigkeit. Das geschlossene kath. Milieu integrierte die verunsicherten Katholiken in eine stabile Struktur. Eine Anti-Haltung gegenüber den 'gottlosen' Verhältnissen der Moderne gehörte zum Markenzeichen kath. Identität. Zu diesem Zweck entfaltete sich eine kath. Gegenöffentlichkeit, die sich in Wallfahrten artikulierte und im Aufbau einer eigenständigen kath. Presse. Der Katholizismus hat im Unterschied zur kath. Kirche in der Praxis das Zurückgeworfensein auf die ausserstaatliche, gesellschaftliche Sphäre erstaunlich schnell zur Kenntnis genommen.
§ 2 Kirche – Staat aus der Sicht eines Staates (Schweiz)

1. Religionsrechtliche Geschichte der Schweiz
Seit dem 16. Jh. besteht in den eidgenössischen Ständen eine patrizische Machtordnung, an welcher die Menschenrechts- und Demokratisierungsströmungen der Aufklärung und der Französischen Revolution vorübergehen. 

Mit dem Durchbruch der Ideen der Französischen Revolution setzt 1798- 1848 eine fünf Jahrzehnte dauernde äusserst intensive Phase ein, die aus dem überkommenen aristokratisch orientierten Staatenbund der Eidgenossenschaft einen modernen demokratischen Bundesstaat macht.

1. Die Helvetik (1798 bis 1803) 

Die Helvetik zertrümmert die feudal-aristokratische Gesellschaftsordnung und bringt den Bürgern mit den Menschenrechten die politische Mündigkeit. Auch der individualbezogene Charakter der Religionsfreiheit der Ersten Helvetischen Verfassung verlor sich innerhalb kurzer Zeit. Die Helvetik muss scheitern, weil Frankreich das Land als Satellitenstaat missbraucht. 

2. Die Mediation (1803- 1815) 

Die Mediation ist ein Kompromiss zwischen Altem und Neuem, zwischen Zentralismus und Staatenbund. Die Kantone werden wieder selbständig. Die kirchlichen Angelegenheiten fallen wieder in die Kompetenz der Kantone. Da die Landschaft ihre politischen Rechte behalten kann, bringt die Verfassung Ruhe im Innern. 

Als Soldatenreservoir für Napoleons Kriege missbraucht, weint niemand der Mediation nach, als 1815 auf dem Wiener Kongress eine neue europäische Ordnung geschaffen wird. 

3. Die Restauration (1815 - 1830) - Rückfall ins Ancien Regime. 

Unter dem Einfluss des Wiener Kongresses kommt es zum Bundesvertrag vom 7. August 1815 der damalig 22 Kantone. Dieses völkerrechtliche Abkommen überliess das Kirchenwesen wieder den Kantonen, mit Ausnahme der Gewährleistung der Klöster und ihres Eigentums (§12 des Bundesvertrages)

Der Staatsstreich im Kanton Luzern vom 16. Februar 1814 beseitigte die Mediation gewaltsam. Im Staatskirchenrecht aber änderte sich wenig. 1820 wurden die Kirchenräte auf Ortsebene geschaffen. Das demokratische Gemeindeelement wurde dadurch gestärkt. 

4. Die Regeneration (1830 bis 1848) 

Um 1830 flammen in ganz Europa die Ideen Französichen Revolution wieder auf. Sie finden ihren Nährboden auch in der Schweiz. Die liberalte Bewegung will den Staatenbund durch einen starken Bundesstaat ersetzen. 

Durch zwei Revisionen wird im Kt. Luzern die Verfassung im liberalen Sinn umgestaltet (1829 und 1831). 1841 kommt die konservative Opposition an die Macht mit der Forderung nach einer Revision der Verfassung im gleichberechtigt-demokratischen Sinne.

Mitten in diesen Wirren entsteht das Basler Bistumskonkordat (1828). Die Badener Konferenz von 1834 war eine konkrete Folge der Regenerationspolitik: Ausschaltung des Nuntius, Schaffung eines Nationalbistums. Papst Gregor XVI. verurteilte die Badener Artikel in der Enzyklika"commissum divinitus" (1835).

Der Luzerner Nuntius verlegte seinen Sitz. Die Lager der Liberalen und der Konservativen haben sich gefestigt. Unversöhnlichkeit wird zur politischen Tugend. 

Joseph Leu von Ebersol, (1800-1845) Grossbauer aus dem Seetal, ist der Anführer des konservativen Fussvolkes. Er schart seine Getreuen im "Ruswiler Verein" um sich. Leuenmänner. Er will Jesuiten als Lehrer an die Theologische Fakultät und die Mittelschule berufen.

An der Aargauer Klosteraufhebung und der Luzerner Jesuitenberufung ereifern sich beide Parteien. Mit zwei Freischarenzügen (1844/45) versuchen liberale Anhänger die konservative Luzerner Regierung zu stürzen. Der dabei gefangene Arzt und liberale Anführer Jakob Robert Steiger wird zum Tode verurteilt. 

Die "Pfefferfrauen" sind ein liberal ausgerichteter Zusammenschluss von Frauen, die die Versorgung der in der Jesuitenkirche und anderswo inhaftierten Freischärler besorgen. Es gibt Listen, auf denen die Pfefferfrauen verzeichnet sind. Katharina Morel fühlte sich mit dem liberalen Arzt Jakob Robert Seiger und dem damaligen Probst zu St. Leodegar verbunden. 

Als Abwehrreaktion schliessen sich die Innerschweizer Stände mit Freiburg und Wallis in einer "Schutzvereinigung" zusammen. Die Tagsatzung mit liberaler Mehrheit erklärte den Sonderbund 1847 als bundesvertrags-widrig und setzt seine Auflösung militärisch durch im Sonderbundskrieg vom 4. bis 29. November 1847.

Der Sieg der Tagsatzungsarmee unter General Dufour (1787-1875) verhilft den liberalen Ideen zur Gründung des Bundesstaates. Steiger konnte an vorderster Front an der Ausarbeitung der neuen Bundesverfassung teilnehmen. Mit der Schaffung des Zweikammersystems (National- und Ständerat) kam die Anregung eines ebenfalls streitbaren liberalen Luzerners zu Ehren: der Beromünster Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler. Steiger, der ehemalige Freischarenführer, wurde Nationalratspräsident des ersten Parlamentsjahres.

5. Bundesverfassung von 1848

- Art. 44 BV: 

"(1) Die freie Ausübung des Gottesdienstes ist den anerkannten christlichen Konfessionen im ganzen Umfang der Eidgenossenschaft gewährleistet.

(2) Den Kantonen sowie dem Bunde, bleibt vorbehalten, für Handhabung der öffentlichen Ordnung und des Friedens unter den Konfessionen die geeigneten Massnahmen zu treffen."

Die Niederlassungfreiheit (Art 41) und die Rechtsgleichheit (Art. 48) waren den Schweizerbürgern 'christlicher Konfession' vorbehalten.

In diesem Kontext bildete sich die katholische Subgesellschaft: Die Gründung des Schweizerischen Piusvereins. Theodor Scherer-Boccard (1816-1885) war langjähriger Vorsitzender im Piusverein. Philipp Anton von Segesser beschrieb Scherer als diplomate non caractérisé de la catholicité en Suisse. Seit 1841 gab es den Schweizerischen Studentenverein.

Am 1. Dezember 1863 wurde die Gründungssitzung der Schweizer Bischofskonferenz abgehalten.

6. Bundesverfassung 1874 und Kulturkampf

Im 19. Jahrhundert stand die kath. Kirche in einer Institutionenrivalität zum Staat. Vgl. 5 Beispiele dieser Rivalität in den Materialien zum Religionsrecht 

Der Konkordatspolitik war jedoch kein bleibender Erfolg beschieden. Zudem verlor die Kirche  am 20. September 1870 "vorläufig" den Kirchenstaat. Im Verlaufe des 19 Jahrhunderts kommt dem Papsttum eine Führungsrolle zu, die es in dieser Form nie zuvor ausgeübt hatte. Das Erste Vatikanische Konzil (1870) war der Höhepunkt dieser Entwicklung. 1873 Aufhebung der Nuntiatur; „Mermillod Affäre“ Der letzte päpstliche Geschäftsträger Agnozzi verliess die Schweiz mit dem Sprichwort "Vale Helvetia, cum usibus et abusibus tuis". Leo XIII. bemühte sich ab 1878. 1873 Absetzung Lachats durch Mehrheitsbeschluss der Diözesankonferenz. Luzern bot ihm Zuflucht wie später auch dem Priesterseminar. Philipp Anton von Segesser wirkte als Schultheiss des Kanton seit 1871.

Es bildete sich ab 1873 die Altkatholische bzw. Christkatholische Kirche aus den Wirren des Kulturkampfes.

Konfessionellen Ausnahmeartikel in der BV von 1874:

- Art 50 IV BV 1874: Der Bistumsartikel verlangt die Genehmigungpflichtigkeit der Bistumserrichtung

- Art 51 II BV 1874: Das Verbot der Jesuiten und der diesem Orden affilierten Gesellschaften (in Art 58 BV 1848) wurde ausgedehnt.

- Art 52 BV 1874: Der Klosterartikel verbot Errichtung und Wiederherstellung von Klöstern

Ferner soll der kirchliche Einfluss im Schul-, Begräbnis- und Ehewesen zurückgedrängt werden, wie auch der Einfluss der geistlichen Gerichtsbarkeit (Artt. 27, 53, 58 II BV 1874)

Die katholische Subgesellschaft wurde ergänzt durch verschiedene Institutionen: Die Schaffung einer katholischen Universität; Die Gründung eines schweizerischen Dachverbandes für den Vereinskatholi-zismus;1912 glückte dem politischen Katholizismus die Bildung einer Landespartei.
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